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die Auszeichnungsresultate.

Gemeinde :
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Sennwald 16 1 1 2 20 5

Garns 17 1 - 3 21 3

Grabs 27 1 4 3 35 5

Buchs 64 3 3 3 73 15

Sevelen 13 1 1 - 15 3

Wartau 11 2 1 1 15 4

Bad Ragaz 25 1 1 - 27 7

Pfäfers 20 - 1 - 21 9

Fürstentum
Liechtenstein 9 _ 1 _ 10 3

Total : 202 10 13 12 237 54

Folgenden Stellungspflichtigen aus dem Fürstentum Liechtenstein
konnte das Armeesportabzeichen abgegeben werden:

Steiner Jörg, Vaduz 343 Punkte
Zimmermann Roger, Schellenberg 331 Punkte
Nübel Werner, Nendeln 325 Punkte

Wir gratulieren herzlich zu dieser Auszeichnung.

BUNDESGESETZ ÜBER DEN MILITÄRPFLICHTERSATZ DER

AUSLANDSCHWEIZER

Art. 1

Auslandschweizer, die ihre Wehrpflicht nicht oder nur teilweise
durch persönliche Dienstleistungen (Militärdienst) erfüllen,
haben einen Ersatz in Geld zu leisten.
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Auslandschweizer im Sinne dieses Gesetzes sind wehrpflichtige
Schweizer, die Wohnsitz im Ausland haben oder bei einer
schweizerischen Vertretung militärisch angemeldet sind.
Ausgenommen sind wehrpflichtige Schweizer, die im Ausland wohnen,
sich jedoch militärisch in der Schweiz anzumelden und ihre
dienstlichen Obliegenheiten zu erfüllen haben.

Schweizerbürger, die in Liechtenstein wohnen und arbeiten
gelten im Sinne dieses Gesetzes als Ersatzpflichtig.
Art. 2

Von der Ersatzpflicht ist der Auslandschweizer befreit, der
im Ersatzjahr wenigstens sechs Monate lang im Ausland Wohnsitz

hat oder militärisch angemeldet ist, sofern er

a. bei Beginn des Ersatzjahres seit mehr als drei Jahren un¬
unterbrochen im Ausland wohnt oder

b. im Ersatzjähr Militärdienst in der Armee seines ausländi¬
schen Wohnsitzstaates zu leisten oder eine dem

Militärpflichtersatz entsprechende Abgabe zu zahlen hat oder

c. im Ersatzjahr als Bürger seines ausländischen Wohnsitz¬
staates der Armee dieses Staates zur Verfügung steht,
nachdem er in dieser Armee die ordentlichen Dienste
geleistet hat. War der Wehrpflichtige schon früher im
Ausland wohnhaft, so werden die früheren Auslandjähre auf
die Erist nach Absatz 1 Buchstabe a angerechnet, soweit
sie die Zahl der Jahre übersteigen, die er inzwischen in
der Schweiz verbracht hat.

Art. 3

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes auf den 1. Januar 1974
wird Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 12. Juni 1959 über den

Militärpflichtersatz aufgehoben.
Im übrigen gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom
12.6.1959 über den Militärpflichtersatz.

IMMATRIKULATION VON SCHWEIZERN MIT EINEM AUSLÄNDISCHEN

MATURITÄTSZEUGNIS AN DEN SCHWEIZERISCHEN
HOCHSCHULEN

Anerkennung ausländischer Maturitätsausweise von Schweizern
durch die Eidgenössische Maturitätskommission (zum Studium
der Medizin bzw. an den beiden Eidgenössischen Hochschulen)
wird durch das vom Bundesrat erlassene Reglement vom 18.12.72


	Bundesgesetz über den Militärpflichtersatz der Auslandschweizer

